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Abstract

Eine Studie zur die Kontrolle über den Vergabevertrag        
Konzentrierte auf die Theorie des öffentlich-rechtliche Vertrag

Jung, Ho-Kyoung* Sun, Ji-Won**56)

Im Beschaffungswesen wird am häufigsten der Vertrag zwischen öffentlicher 
und privater Hand geschlossen. Der Vertrag ist dann in das öffentliche Recht 
einzuordnen, wenn er mit der Definition des öffentlichen Vertrages korrespondiert. 
Falls die Vergabe mit dem öffentlichen Objekt einhergeht, eine enorme Last i. 
S. des Haushalts trägt oder sich auf allgemeine Bürger auswirkt, verbleibt die 
öffentlich-rechtliche Wirkung bezüglich des Vertrages. Und wenn der Auftraggeber, 
der eine Partei eines solchen Vertrages ist, zum öffentlichen Sektor gehört, kann 
der Vergabevertrag dem öffentlichen Recht unterfallen. Soweit der Vergabevetrag 
als öffentlich-rechtlich betracht wird, ist die öffentlich-rechtliche Kontrolle nötig. 

Die Kontrolle ist nicht nur über den Abschluss des Vertrages an sich, sondern 
über seinen Inhalt durchzuführen. Die erstere wird nach den Regelungen, die z. 
B. das Verfahren des Vertrages umschreibend definiert. Dazu gehört die 
Vergaberichtlinie der EU und sie umsetzende Regelungen der Mitgliederstaaten, 
die Teil des deutschen Verwaltungsverfahrensgesetzes ist, die 
Bundesvergaberegulierung(FAR) der USA und koreanische Gesetze über den 
Vertrag, dessen Partei der Staat oder die Gemeinde ist. Die letztere stellt die 
Kontrolle über den Inhalt des Vertrages dar, der rechtswidrig sowie schädlich für 
das öffentliche Interesse ist. Sie ist dann gerechtfertigt, wenn ihres Zweck über 
dem Satz „pacta sunt servanda“ steht. Der mögliche öffentliche Wert als der 
Maßstab der Kontrolle stellt den Schutz der Bürger, die Umweltfrage, das Finanz- 
und Haushaltsproblem sowie die wirtschaftliche Umlage dar. Es ist angemessen 
überprüft im Hinblick auf die Grundsätze des Verwaltungsrechts, ob die Kontrolle 
die Maßstäben entspricht. 

Die Kontrolle wird zuerst durch die angemessene gesetzliche Maßnahme 
konkretisiert. Darüber hinaus kann man sich durch die aufgrund der sozialen Wert 
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angestrngte Klagen des Bürgers der Auswirkung des Vertrages wehren. Es bedarf 
dazu einer weiteren Berücksichtigung, ob und wie der Dritte auf den Vertrag eine 
öffentlich-rechtliche Klage erheben kann, und insbesondere einer Betrachtung über 
die Zulässigkeit und Voraussetzung des Rechtsweges. Schließlich ist der öffentliche 
Wert mit der institutionellen Regelung zu ordnen und sichtbar zu machen.


